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S. IV M - 148/42

Prag,den 3.Juli 1942.

Büre d

TOUE

2.0. JULI 19

G.R. mit 1 Anlage

dem SD-Leitabschnitt Prag

Prag,

unter Bezugnahme auf den Inhalt der Anlage z

Kenntnis und Auswertung übersandt.
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HeilHitler!

gez. Gi e s

4-Obersturmbannführer.

Sicherheitsdienst RF4

SD-Leitabschnitt Prag

Prag,den 16.7.1942.

Urschriftlich

An den

persönlichen Referenten

des Herrn Staatssekretär

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

4-Obersturmbannführer Dr.G i e s

Prag.
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Der Minister

Prag Il, den 3o. Juni 1942

für Wirtsehaft und Arbeit

Rudolfeplate 4

An

........

Betrifft: Lohnstop und Bezüge leitender

Angesteilter.

  - 

Da festgestellt wurde, dass in der Wirtschaft oft

noch darüber Unltlarheit bestand, ob und in welchen Umfange der

  S de  o

auch flir leitende Angestellte gilt, hat das Ministe ium

filr Wirtschaft und Arbeit im Erlaß vom 11. Juni 1942,

Zeichen: A II/216o-18/6, ausdrüeklich festgestellt, dess die

Regierungsverordnung Slg. Nr. 13/42 sich in tollen Umfang

auch auf die Geheltsregelung der leitenden Angestellten er-

streckt.

Ich lege grössten Wert darauf, dass euch bei dieser

Gruppe von Angestellten der Geheltsstop mit besonderer Strenge

und Disziplin eingehalten wird.

Die Stabilität der Preieverhsltnisse sowie eine gleich-

mässige und gerechte Versorgung der Bevälkerung mit den

Gütern des tüglichen Lebensbedarfs bilden im Kriege die Grund-

lage einer gesunden Wirtschafts- wnd Sozialpolitik, Sie sind

aber nur denn sichergestellt, venn auch die Einkommensgestal-

tung der Beschäftigten möglichet stabil bleibt. Die Regie-

rungeverordnung Slg. Mr. 13/42 dient nicht mur dem Aveck,

eine ungesunde Ausweitung der Löhne und Gehälter zu unter-

binden und eine leistungsbetonte Lohnbildsng sicherzustellen;

sie hat derüber hinaus die Bedeutung, dkedührung zu schützen

und die Spanmung zviechen Keuflraft wid vorhendener Ver-

brauchsgütermenge mö liehst gering zu halten und danit unge-

rechtfertigte Preissteigerungen sowie Versörgungespenungen

zu verhindern.

Infolgedessen können grundelltslich Lohn- und Gehalts-

erhöhungen nur noch dort genehmigt werden, wo dem erhöhten

Einkommen eine größere Leistung und eine erhöhte Verantwortung

2.
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gegenüberstehen oden vo ein sožiales Pedürfnis zur Besei-

tigung von Härten vorliegt.

Bei leitenden Angestelltei, die bereits ausreichende

Bezüge erhalten, muss daher ein besonders strenger Maßatab

für die Erteilung von Ausnahmebewilligungen gelten. In

der Regel wird hier die Notwendigkeit, aus sozialen Gründen

eine Geheltssteigerang vorzunehmen, zu verneinen sein. Es

ist auch aus sozialpolitischen und moralisehen Erwägungen

heraus nicht zu vertreten, bei leitenden Angestellten

aus jeder Ausweitung des Titigkeitsgebiets und der Übernahme

einer höheren Verentwortung, die im Kriege selbetverstünd-

liche Pflicht ist, die Berechtigung zu einer Gehaltser-

höhung abzuleiten. Wen auch der Einzelfell eine Ausnahme-

bewilligung durchaus rechtfertigen kann, so missen hier

doch andere Grundsütze

Löhn- und Gehaltsempfäng

meinen Lohnstops würde s

Seite Löhne und Gehälter

gestellten festgehalten

deren Seite erhebliche V

leitenden Persönlichkeit

Ebenso kann es nich

Angestellte verguchen. I



rileksichtigen, dass das Binkommen der hier in Betracht

kommenden Personen auf Grund der individuellen beruf-

lichen Erfahrungen festgesetet worden war und dass mög-

licherweise die gleichen Voraussetzungen bei den neueinge-

stellten ingestellten z. Zt. noch nicht in gleichem Unfeng

vorliegen.

Ich gebe der Erwartung Ausdruck, dass die Unter-

nchner und die leitenden Angestellten infolge ihrer höheren

Verantwortung wnd wirtsehaftliehen Einsicht den hier darge-

legten Erwigungen aus wirtschaftlichen, vor allem aber

 s do d do  doof 

tragen und die Förderung eigener Wünsohe und Angelegenheiten

in vorbildlicher Veise für die Dauer des Krieges zurüek-

stellen. Diese Haltung kann in gleichem Meße von den lei-

tenden Angestellten, die sich in einer wirtschaftlich ab-

hüngigen, wie von denjenigen, die sich in einer wirt-

schaftlich ungbhängigen Stellung befinden, erwartet werden,

auch wenn in Einzelfüllen die letzteren juristisch der

Regierungsverordnung Slg. Nr. 13/42 nicht unterliegen soll-

ten.

Ich wäre dankbar, wenn die Organisation der wirt-

scheftlichen Selbstverwaltung durch Aufklärung und stündige

Binwirkung euf ihre Mitglieder sicherstellen wirde,

dess die Befolgung dieser Grundsütze flir elle leitenden

Persönlichkeiten in den Petrfeben der gewerblichen Wirt-

schaft aue der Einsttfi übeß-fie lriegsbedingten Hotwendig-

keiten hereus zu einer Selbetveretändliehkeit wird und dass

Erhöhungsanträge nur in besondena beteksichtigungswerten

Füllen gestellt werden.

Ich ersuche dbher, diesen Appell in geeigneter Weise

en die Betriebe weiterzulsiten wnd mich von dem Veranlaßten

in Kenntnie zu setgen.

Der Minister:

ges. Dr. Bertsch.



Der Abteilungsleiter II
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-über Herrn Unterstaatssekretär-.

Jn Fragen "Einführung des individuellen Lohnstops

(sog.Kriegslohnstop)" im Protektorat erbitte ich einen

baldigen Vortragstermin zusammen mit Ministerialrat

Dr.Dennler und Oberregierungsrat Stucke. Es handelt

sich dabei um eine dringliche und politisch sehr be-

deutsame Angelegenheit.

Die ganze Frage ist gestern unter meinem Vorsitz

mit allen beteiligten Stellen eingehend erörtert wor-

den. Es ergab sich dabei weitgehendste Übereinstimmung

über die Notwendigkeit der Einführung des Lohnstops

und seine Ausgestaltung.
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